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Vorbemerkungen

Die nachstehende Bezeichnung Praxisassistentin wird einheitlich und neutral fur
nicht-arztliches Assistenzpersonal verwendet, das die Voraussetzungen des § 7 Satz 2
dieser Vereinbarung zur Erbringung arztlich angeordneter Hilfeleistungen in der Haus-
lichkeit der Patienten, in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen beschitzenden
Einrichtungen in Abwesenheit des Vertragsarztes erfullt.

Die Vereinbarung ist Grundlage fur das Erbringen und Abrechnen von Hilfeleistungen,
die nicht-arztliche Praxisassistentinnen auf Anordnung von an der hausarztlichen Ver-
sorgung teilnehmenden Arzten erbringen. Die Kassenarztliche Bundesvereinigung und
der GKV-Spitzenverband werden die Auswirkungen der Einfuhrung dieser Hilfeleistun-
gen in den Einheitlichen Bewertungsmalfistab auf die Versorgung bis zum 31. Dezem-
ber 2011 fortlaufend analysieren und prifen, inwieweit die Gesundheitsversorgung
durch eine Anderung oder Erweiterung dieser Leistungen, ggf. auch auf weitere Fach-
gebiete, insbesondere der Kinderheilkunde, verbessert werden kann.
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Abschnitt | — Ziel, Versorgungsinhalt und Geltungsbereich

§ 1 Ziel

Diese Vereinbarung ist eine MalRnahme zur Qualitatssicherung, mit welcher die Qualitat
bei der Erbringung arztlich angeordneter Hilfeleistungen nach 8§ 28 Absatz 1 Satz 2
SGB V in der Hauslichkeit der Patienten, in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen
beschiutzenden Einrichtungen durch die nicht-arztliche Praxisassistentin gesichert wer-
den soll. Diese Vereinbarung regelt den Geltungsbereich und definiert den Versor-
gungsauftrag und die Qualifikationsvoraussetzungen fur die nicht-arztliche Praxisassis-
tentin, die angeordnete Hilfeleistungen in der Hauslichkeit der Patienten, in Alten- oder
Pflegeheimen oder in anderen beschitzenden Einrichtungen in Abwesenheit des Arztes
erbringt.

§ 2 Versorgungsinhalt und -voraussetzungen

(1)  Zur Unterstiitzung von Arzten im Sinne des § 73 Abs. 1a S. 1 Nrn. 1, 3, 4, 5 SGB
V erfolgt nach dieser Vereinbarung die arztliche Versorgung in Form arztlich an-
geordneter Hilfeleistungen anderer Personen nach 8§ 28 Abs. 1 Satz 2 SGB V,
die in der Hauslichkeit der Patienten, in Alten- oder Pflegeheimen oder in ande-
ren beschiutzenden Einrichtungen erbracht werden. Die Durchfihrung dieser
Vereinbarung richtet sich nach den im Folgenden aufgefihrten Bestimmungen.

(2) Hilfeleistungen von nicht-arztlichen Praxisassistentinnen durfen nur erbracht und
abgerechnet werden, wenn der Landesausschuss der Arzte und Krankenkassen
fur den Ort der Leistungserbringung gemaf? 8 100 Abs. 1 oder 3 SGB V eine arzt-
liche Unterversorgung oder eine drohende Unterversorgung oder einen zusatzli-
chen lokalen Versorgungsbedarf im hausarztlichen Versorgungsbereich festge-
stellt hat.

§ 3 Patientengruppen

Diese Vereinbarung umfasst die Behandlung und Betreuung durch die nicht-arztliche
Praxisassistentin des Arztes in der Hauslichkeit der Patienten, in Alten- oder Pflegehei-
men oder in anderen beschitzenden Einrichtungen, sofern folgende Voraussetzungen
erfullt sind:

a) es liegt mindestens eine schwerwiegende chronische Erkrankung gemanR § 2 Abs.
2 der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Umsetzung der Rege-
lungen in 8 62 fur schwerwiegend chronisch Erkrankte vor und der Patient hat in
der Regel das 65. Lebensjahr vollendet oder

b) es liegt eine Erkrankung vor, die einer dauerhaften intensiven &arztlichen Betreu-
ung bedarf (insbesondere Patienten mit Alters- und geriatrischen Erkrankungen)
und der Patient hat in der Regel das 65. Lebensjahr vollendet oder

c) es liegt eine akute schwerwiegende Erkrankung vor, die einer intensiven arztlichen
Betreuung bedarf; in diesem Fall ist die Erbringung arztlich angeordneter Hilfeleistun-
gen durch die nicht-arztliche Praxisassistentin gesondert zu begriinden

und

d) der Patient kann die Praxis des Arztes aufgrund seines Gesundheitszustandes
nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen aufsuchen.
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1)
@)

8 4 Arzte und nicht-arztliche Praxisassistentinnen

Arzte im Sinne dieser Vereinbarung nehmen ausschliellich an der hausérztlichen
Versorgung gemal 8§ 73 Abs.1aS. 1 Nrn. 1, 3,4und 5 SGB V teil.

Die nicht-arztliche Praxisassistentin, die gemaf den 88 87 Abs. 2b Satz 5 und 28
Abs. 1 Satz 2 SGB V im Auftrag des Arztes angeordnete Hilfeleistungen in Abwe-
senheit des Arztes in der Hauslichkeit der Patienten, in Alten- oder Pflegehei-
men oder in anderen beschitzenden Einrichtungen erbringt, muss in der Arzt-
praxis nach § la Ziffer 18 BMV-A/EKV angestellt sein und die Qualifikationsvor-
aussetzungen nach 8§ 7 dieser Vereinbarung erfillen.
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Abschnitt Il — Versorgungsauftrag

§ 5 Versorgungsauftrag

Das arztunterstitzende Aufgabenprofil der nicht-arztlichen Praxisassistentin kann
folgende aufgefiihrte Hilfeleistungen umfassen, soweit sie im Einzelfall vom Arzt
angeordnet und nicht durch andere nicht-arztliche Leistungserbringer erbracht wer-
den:

a) Ausfuihrung von durch den Arzt angeordneten Hilfeleistungen, soweit diese an
die nicht-arztliche Praxisassistentin delegiert werden kdnnen,

b) standardisierte Dokumentation der Patientenbeobachtung einschlie3lich stan-
dardisierter Erfassung der verschriebenen und der selbst erworbenen freiver-
kauflichen Medikamente und des Einnahmeverhaltens mit dem Ziel der Verbes-
serung der Patientencompliance,

c) Ermittlung von kognitiven, physischen, psychischen und sozialen Fahigkeiten,
Ressourcen und Defiziten von Patienten mit Hilfe standardisierter Tests (z. B.
Durchfiihrung von Uhrentests, von Timed up- and go-Test, Esslinger Sturzrisi-
koassessment),

d) Testverfahren bei Demenzverdacht; Erfassung von Hirnleistungsstérungen mit-
tels standardisierter Testverfahren bei Patienten mit Demenzverdacht (Durch-
fuhrung von DemTect-Test, Test zur Friherkennung von Demenzen mit De-
pressionsabgrenzung (TFDD), Syndrom Kurztest (SKT), Mini-Mental-Status-
Tests (MMST),

e) Anlegen einer Langzeit-Blutdruckmessung,

f) Anlegen der Elektroden fur die Aufzeichnung eines Langzeit-EKG,

g) Bestimmung von Laborparametern vor Ort (z. B. Glucose, Gerinnung),
h) arztunterstitzende Abstimmung mit Leistungserbringern.

Dem Arzt obliegt die Anleitungs- und Uberwachungspflicht.

Hilfeleistungen nach dieser Vereinbarung kénnen in der Hauslichkeit der Patien-
ten, in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen beschitzenden Einrichtungen
erbracht werden. Sie durfen nur erbracht und abgerechnet werden, wenn der Ver-
tragsarzt die Leistung im Einzelfall in Bezug auf Patienten angeordnet hat, die er
zuvor bezuglich derselben Erkrankung selbst besucht oder in seiner Praxis gese-
hen und eingehend untersucht hat. Leistungen, die Bestandteil des Versorgungs-
auftrags von Alten- oder Pflegeheimen oder anderen beschiitzenden Einrichtun-
gen sind, kdnnen nicht angeordnet und nicht abgerechnet werden.
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Abschnitt Ill - Genehmigungspflicht und Qualifikationsvoraussetzungen

8 6 Genehmigungspflicht

Die Ausfuhrung von angeordneten Hilfeleistungen durch die nicht-arztliche Praxisassis-
tentin sowie die Abrechnung dieser delegierten Leistungen im Rahmen der vertragsarzt-
lichen Versorgung durch die an der vertragsarztlichen Versorgung teilnehmenden Arzte
ist erst nach Erteilung der Genehmigung durch die Kassenarztliche Vereinigung zulas-
sig. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Arzt gegeniber der Kassenarztlichen
Vereinigung nachgewiesen hat, dass seine nicht-arztliche Praxisassistentin tber

a) einen qualifizierten Berufsabschluss gemaf der Verordnung Uber die Berufsaus-
bildung zur Medizinischen Fachangestellten/Arzthelferin oder dem Krankenpflege-
gesetz und

b) eine nach dem qualifizierten Berufsabschluss mindestens dreijahrige Berufserfah-
rung in einer hausarztlichen Praxis und

c) eine Zusatzqualifikation gemal § 7 dieser Vereinbarung

verfuigt. Der Nachweis der Berufserfahrung und der Zusatzqualifikation ist durch arztli-
che Bescheinigung und eine zertifizierte Kursteilnahme gegenuber der Kassenarztli-
chen Vereinigung zu fuhren.

8 7 Zusatzqualifikation der nicht-arztlichen Praxisassistentin

(1) Die Zusatzqualifikation dient dem Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fer-
tigkeiten, die die nicht-arztliche Praxisassistentin aufbauend auf der jeweiligen
Primarqualifikation befahigen mussen, Hilfeleistungen in der Hauslichkeit der Pati-
enten, in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen beschitzenden Einrichtungen
in Abwesenheit des anordnenden Arztes zu erbringen. Die fur den Erwerb der Zu-
satzqualifikation nachzuweisenden FortbildungsmalRnahmen missen eine theore-
tische Fortbildung zu den Themen Berufsbild, medizinische Kompetenz und
Kommunikation/Dokumentation, eine praktische Fortbildung in Form von Hausbe-
suchen und eine Fortbildung in Notfallmanagement umfassen. Der Umfang der fur
die Zusatzqualifikation nachzuweisenden Stunden richtet sich nach der Dauer der
bisherigen Berufstétigkeit der nicht-arztlichen Praxisassistentin.

(2) Die theoretische und die praktische Fortbildung sowie die Fortbildung in Notfall-
management gelten als nachgewiesen, wenn die nicht-arztliche Praxisassistentin
abhangig von der Dauer ihrer bisherigen Berufstatigkeit nach dem qualifizierten
Berufsabschluss FortbildungsmalRnahmen in folgendem zeitlichen Umfang nach-

weisen kann:
Dauer der Theoretische Praktische Fort- Notfallmanagement
Berufstatigkeit Fortbildung bildung (Stunden) Erweiterte Notfall-
(Stunden) kompetenz (Stunden)
weniger als 5 Jahre 200 50 20
weniger als 10 Jahre 170 30 20
mehr als 10 Jahre 150 20 20
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Die theoretische Fortbildung kann insbesondere durch Teilnahme an Fortbil-
dungsmalinahmen nach den Fortbildungscurricula der Bundesarztekammer nach-
gewiesen werden. Sie muss folgende Inhalte umfassen:

a) Die Fortbildung , Berufsbild* (mindestens 15 Stunden) hat das Ziel, das Be-
rufsbild der nicht-arztlichen Praxisassistentin im Kontext des deutschen Ge-
sundheitssystems darzustellen. Sie soll insbesondere folgende Inhalte umfas-
sen:

rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen fur die Téatigkeit der nicht-
arztlichen Praxisassistentin,

demographische Entwicklung in Deutschland und deren Einfluss auf die Epi-
demiologie relevanter Erkrankungen sowie deren Auswirkungen auf die arzt-
liche Versorgung,

Verfahrensabldufe und Instrumente im professionellen Handeln der nicht-
arztlichen Praxisassistentin.

b) Die Fortbildung , medizinische Kompetenz* (mindestens 110 Stunden) dient,
aufbauend auf den Grundkenntnissen der nicht-arztlichen Praxisassistentin aus
Ausbildung und bisheriger Berufstatigkeit, dem Erwerb von erweiterten und ver-
tieften medizinischen Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in Bezug auf
haufig auftretende Krankheitsbilder und Krankheitsverlaufe aus dem haus-
arztlichen Behandlungsspektrum, insbesondere in Bezug auf

nichtinfektiose, infektiése, toxische und neoplastische sowie auf allergische,
metabolische, ernahrungsabhéngige und degenerative Erkrankungen, auch
unter Berlcksichtigung der Besonderheiten dieser Erkrankungen im héheren
Lebensalter,

die Grundlagen der Tumortherapie und der Schmerzbehandlung von Tumor-
patienten,

die Begleitung palliativmedizinisch zu versorgender Patienten,
geriatrische Syndrome und Krankheitsfolgen im Alter,

psychogene Symptome, somatopsychische Reaktionen und psychosoziale
Zusammenhange,

ernahrungsbedingte Gesundheitsstorungen einschliel3lich diatetischer Be-
handlung,

die Uberwachung physikalischer TherapiemafRnahmen,

die Arzneimitteltherapie, deren Interaktionen und Nebenwirkungen, insbe-
sondere bei geriatrischen Patienten,

die Friherkennung von Gesundheitsstérungen und hauslichen Gefahrenpo-
tentialen
(z. B. Sturzprophylaxe),

die Wundpflege, Wundversorgung und Behandlung von Dekubitus und auf
die Grundlagen der Vorsorge- und Friiherkennungsmal3nahmen

sowie insbesondere in Bezug auf folgende Untersuchungs- und Behandlungsver-
fahren:

Grundlagen der Diabetikerbehandlung einschliel3lich strukturierter Schulun-
gen,

Elektrokardiogramm,
Langzeit-EKG,
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(4)

(5)

« Langzeitblutdruckmessung,
« Grundlagen der Infusionsbehandlung, enteralen und parenteralen Ernéhrung.

c) Die Fortbildung ,, Kommunikation/Dokumentation“ (mindestens 25 Stunden)
dient dem Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten zur Erweite-
rung der Sozialkompetenz der nicht-arztlichen Praxisassistentin, der Fahigkeit
zur selbstandigen medizinischen Dokumentation sowie zur Kommunikation mit
dem Arzt. Sie soll insbesondere folgende Inhalte umfassen:

« Wahrnehmung und Motivation von Patienten,

« Kommunikation und Gesprachsfiihrung mit Patienten,
« Patienteninformation und -edukation,

« Kommunikation mit Angehdorigen,

« Medizinische Dokumentation,

o Kommunikation mit dem Arzt.

Sofern die nicht-arztliche Praxisassistentin Uber einen qualifizierten Berufsab-
schluss nach dem Krankenpflegegesetz verfiigt und in den letzten zehn Jahren
vor Antragstellung mindestens vier Jahre in diesem Beruf tatig war, reduziert sich
die theoretische Fortbildung auf 80 Stunden.

Die Praktische Fortbildung soll die nicht-arztliche Praxisassistentin zur Anwen-
dung des in der theoretischen Fortbildung Erlernten befahigen. Dazu begleitet die
nicht-arztliche Praxisassistentin Hausbesuche des Arztes in der Hauslichkeit der
Patienten, in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen beschitzenden Einrich-
tungen und Ubernimmt unter Aufsicht des Arztes Hausbesuche in der Hauslich-
keit, in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen beschitzenden Einrichtungen
bei Patienten mit unterschiedlichen Erkrankungen. Hausbesuche in der Hauslich-
keit der Patienten, in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen beschitzenden
Einrichtungen im Rahmen von Modellvorhaben (z. B. AGnES) und im Rahmen
von FortbildungsmalRnahmen nach den Fortbildungscurricula der Bundesarzte-
kammer werden angerechnet. Sind in den letzten 24 Monaten vor Antragstellung
bereits selbstandige Hausbesuche in der Hauslichkeit der Patienten, in Alten- o-
der Pflegeheimen oder in anderen beschitzenden Einrichtungen entsprechend
GOP 40240/40260 durchgefuhrt worden, werden diese mit jeweils 30 Minuten auf
die Pflicht zur praktischen Fortbildung angerechnet.

Die Fortbildung in Notfallmanagement umfasst einen Kurs von mindestens 20
Stunden inklusive praktischer Ubungen. Der Kurs soll insbesondere auf Notfalle in
der Hauslichkeit der Patienten, in Alten- oder Pflegeheimen oder in anderen be-
schitzenden Einrichtungen eingehen. Der Kurs ist alle drei Jahre zu wiederholen.
Er soll insbesondere folgende Inhalte umfassen:

« Vitalparameter und deren Bedeutung,

« Bewusstseinsgrade,

« Vorgehen bei Bewusstlosigkeit, Herz- und Atemstillstand,

« Notfallstressmanagement (Selbstkunde, Umgang mit Patienten und Angeho-
rigen),

« Notfallkunde (Wunden, internistische Notfélle, Traumatologie, Schadelhirn-
trauma, Medikamente, Schock),

» Lagerungsarten,

« Kenntnisse des Rettungsdienstes,
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(6)

« Praktischer Teil mit Ubungen am Phantom.

Die Zusatzqualifikation muss durch erfolgreiche Teilnahme an einer Lernerfolgs-
kontrolle nachgewiesen werden. Die Lernerfolgskontrolle muss bezuglich der me-
dizinischen Kompetenz (Abs. 3 b) in schriftlicher Form erfolgen. Das Qualifikati-
onsangebot muss von der Arztekammer anerkannt sein.

10
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Abschnitt IV — Genehmigungsverfahren

§ 8 Genehmigungsverfahren

Der Vertragsarzt hat die in § 7 dieser Vereinbarung genannten Voraussetzungen
gegenuber der Kassenarztlichen Vereinigung nachzuweisen. Die Nachweise dir-
fen bei Beantragung der Genehmigung nicht alter als flinf Jahre sein.

Antrage auf Genehmigung zur Ausfuhrung und Abrechnung von &rztlich ange-
ordneten Hilfeleistungen sind an die zustandige Kassenarztliche Vereinigung zu
richten. Uber die Antrage und uber den Widerruf oder die Riicknahme einer erteil-
ten Genehmigung entscheiden die zustandigen Stellen der Kassenarztlichen
Vereinigung.

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn eine Voraussetzung gemafl 8§ 2 Abs. 2
gegeben ist und aus den vorgelegten Zeugnissen und Bescheinigungen der nicht-
arztlichen Praxisassistentin hervorgeht, dass die in 8 7 dieser Vereinbarung ge-
nannten Voraussetzungen erfillt sind. Die Genehmigung ist auch zu erteilen,
wenn nachgewiesen wird, dass mit der Fortbildung bereits begonnen wurde
und zu erwarten ist, dass sie bis zum 31. Dezember 2010 abgeschlossen wird.
Die Genehmigung ist auf funf Jahre zu befristen. Im Fall des Satz 2 ist die Ge-
nehmigung bis zum voraussichtlichen Abschluss der Fortbildung zu befristen.

Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn die Abrechnungsvoraussetzung der
Anstellung der nicht-arztlichen Praxisassistentin bei dem beantragenden Arzt nicht
mehr gegeben ist.

Der Arzt hat das Auflésen des Beschaftigungsverhaltnisses mit der nicht-
arztlichen Praxisassistentin gegentber der Kassenarztlichen Vereinigung unver-
zuglich anzuzeigen.

8 9 Inkrafttreten, Kiindigung

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Sie wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen.

Die Vereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten gekindigt werden. Die
Kindigung bedarf der Schriftform.

11



	Inhaltsverzeichnis
	 Vorbemerkungen
	 Abschnitt I – Ziel, Versorgungsinhalt und Geltungsbereich
	§ 1 Ziel
	§ 2 Versorgungsinhalt und -voraussetzungen
	§ 3 Patientengruppen
	 § 4 Ärzte und nicht-ärztliche Praxisassistentinnen

	 Abschnitt II – Versorgungsauftrag
	§ 5 Versorgungsauftrag

	 Abschnitt III – Genehmigungspflicht und Qualifikationsvorausset zungen
	§ 6 Genehmigungspflicht
	§ 7 Zusatzqualifikation der nicht-ärztlichen Praxisassistentin

	 Abschnitt IV – Genehmigungsverfahren
	§ 8 Genehmigungsverfahren
	§ 9 Inkrafttreten, Kündigung


